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Betr.: Schlussakte

Die Seiten AF/TL/de 8 und AF/TL/DC/de 21 werden durch die beiliegenden Seiten ersetzt.



AF/TL/de 8

46. Erklärung zu Artikel 5 Absatz 3 des Protokolls über den in den Rahmen der 
Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand

47. Erklärung zu Artikel 5 Absätze 3, 4 und 5 des Protokolls über den in den 
Rahmen der Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand

48. Erklärung zu dem Protokoll über die Position Dänemarks

49. Erklärung betreffend Italien

50. Erklärung zu Artikel 10 des Protokolls über die Übergangsbestimmungen

Die Konferenz hat ferner die nachstehend aufgeführten Erklärungen zur Kenntnis genommen, die 
dieser Schlussakte beigefügt sind:

51. Erklärung des Königreichs Belgien zu den nationalen Parlamenten

52. Erklärung des Königreichs Belgien, der Republik Bulgarien, der 
Bundesrepublik Deutschland, der Hellenischen Republik, des Königreichs 
Spanien, der Italienischen Republik, der Republik Zypern, der Republik 
Litauen, des Großherzogtums Luxemburg, der Republik Ungarn, der Republik 
Malta, der Republik Österreich, der Portugiesischen Republik, Rumäniens, der 
Republik Slowenien und der Slowakischen Republik zu den Symbolen der 
Europäischen Union

53. Erklärung der Tschechischen Republik zur Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union

54. Erklärung der Bundesrepublik Deutschland, Irlands, der Republik Ungarn, der 
Republik Österreich und des Königreichs Schweden

55. Erklärung des Königreichs Spanien und des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland

56. Erklärung Irlands zu Artikel 3 des Protokolls über die Position des Vereinigten 
Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts



AF/TL/DC/de 21

C. ERKLÄRUNGEN VON MITGLIEDSTAATEN

Die Konferenz hat ferner die nachstehend aufgeführten Erklärungen zur Kenntnis genommen, die 
dieser Schlussakte beigefügt sind:

51. Erklärung des Königreichs Belgien zu den nationalen Parlamenten

Belgien erklärt, dass aufgrund seines Verfassungsrechts sowohl das Abgeordnetenhaus und der 
Senat des Bundesparlaments als auch die Parlamente der Gemeinschaften und Regionen — je nach 
den von der Union ausgeübten Befugnissen — als Bestandteil des Systems des nationalen 
Parlaments oder als Kammern des nationalen Parlaments handeln.

52. Erklärung des Königreichs Belgien, der Republik Bulgarien, 
der Bundesrepublik Deutschland, der Hellenischen Republik, des Königreichs Spanien, 

der Italienischen Republik, der Republik Zypern, der Republik Litauen, 
des Großherzogtums Luxemburg, der Republik Ungarn, der Republik Malta, 

der Republik Österreich, der Portugiesischen Republik, Rumäniens, der Republik Slowenien 
und der Slowakischen Republik zu den Symbolen der Europäischen Union

Belgien, Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Spanien, Italien, Zypern, Litauen, Luxemburg, 
Ungarn, Malta, Österreich, Portugal, Rumänien, Slowenien und die Slowakei erklären, dass die 
Flagge mit einem Kreis von zwölf goldenen Sternen auf blauem Hintergrund, die Hymne aus der 
"Ode an die Freude" der Neunten Symphonie von Ludwig van Beethoven, der Leitspruch "In 
Vielfalt geeint", der Euro als Währung der Europäischen Union und der Europatag am 9. Mai für 
sie auch künftig als Symbole die Zusammengehörigkeit der Menschen in der Europäischen Union 
und ihre Verbundenheit mit dieser zum Ausdruck bringen.


